
 
 
 
 
 
 
 

 

Zeitnehmer-Lehrgänge 

Durchführung  

Der Handballkreis Münster bietet im Zeitraum von April bis Oktober Ausbildungen für Zeitnehmer und Sekretäre 

(Z/S) an. Die Lehrgänge entsprechen den Richtlinien des DHB und WHV und werden von einem autorisierten 

Referenten durch den SR-Ausschuss durchgeführt. Die Durchführung erfolgt dezentral bei den Vereinen. Die 

Vereine stellen hierfür einen Raum mit ausreichender Bestuhlung und Tischen zur Verfügung. Bei Bedarf ist 

auch eine Online-Schulung möglich. Vereine, die keine ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung haben, 

können zu ortsnahen Vereinen ausweichen, oder an einer Online-Schulung teilnehmen. 

Termine und Anmeldung  

Die Vereine stimmen sich im Vorfeld mit dem Referenten über Termin und Modalitäten ab. Die Termine sind 

frühzeitig (mind. 14 Tage vorher) an Marcus Heins als Phönix-Beauftragter zu melden, damit sie als Lehrgang 

in Phönix eingestellt werden können. Die Lehrgänge sind grundsätzlich für alle Vereine offen. Eine Anmeldung 

ist ausschließlich über Phönix möglich. Hierfür müssen sich die Teilnehmer ggf vorher in Phönix registrieren und 

eigenständig anmelden. Bei der Anmeldung muss zwingend eine Vereinszugehörigkeit angegeben werden, die 

auf der Lizenz ausgewiesen wird. Bei einer Spielgemeinschaft muss der Stammverein angegeben werden. Der 

Verein muss die Anmeldung bestätigen. 

Das Mindestalter für die Teilnehmer beträgt 14 Jahre. 

Die Ausbildung für neue Z/S dauert ca. drei Stunden und besteht aus zwei Teilen: 

a) allgemeine Aufgaben am Kampfgericht 

b) Einweisung in das Programm „7-Meter“ (Spielbericht Online)  

Es ist möglich und sinnvoll, beide Teile in einer Veranstaltung zu kombinieren.  

Gültigkeit  

Der Ausweis ist in allen Spielklassen des Handballverband Westfalen (HVW) für 5 Jahre gültig. In den Ligen 

des Verbandes sollten Zeitnehmer und Sekretär mindestens 16 Jahre alt sein. Abhängig von möglichen 

Regeländerungen entscheidet der HVW, ob eine Nachschulung für alle Z/S notwendig ist.  

Der Ausweis wird über das Verwaltungssystem Phönix in digitaler Form zur Verfügung gestellt und kann über 

die “H4A App“ auf das Smartphone übertragen werden. Für die Bereitstellung muss von jedem Teilnehmer 

zwingend ein Passfoto in Phönix hochgeladen werden. Jeder Zeitnehmer ist verpflichtet seine Kontaktdaten in 

Phönix aktuell zu halten. Ein Namenswechsel muss über die Geschäftsstelle des HVW durchgeführt werden.  

Kosten 

Die Kosten für eine Neuausbildung betragen 5,- € je Teilnehmer und werden über das Verwaltungssystem 

Phönix dem Verein berechnet, der bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegeben wurde.   

Die Mindestteilnehmerzahl für eine Neuausbildung beträgt 25 Personen, Bei zu geringer Teilnehmerzahl behält 

sich der Handballkreis vor, den Lehrgang, auch kurzfristig, abzusagen. Sollte ein Lehrgang mit weniger 

Teilnehmern stattfinden, werden die fehlenden Personen, dem ausrichtenden Verein in Rechnung gestellt.  

Vereinsschulungen 

Es besteht auch die Möglichkeit, Schulungen mit einem internen Referenten (erfahrene SR oder Z/S aus dem 

eigenen Verein) durchzuführen. Die Auswahl des Referenten muss im Vorfeld mit dem SR-Ausschuß abgestimmt 

werden. Vereinsschulungen werden ebenfalls in Phönix als Lehrgang eingestellt, damit sich alle Teilnehmer vor 

der Schulung anmelden können. Bei Vereinsschulungen entfällt die Mindestteilnehmeranzahl. Weiterhin besteht 

für die Referenten kein Anspruch auf Aufwandsentschädigung oder Reisekosten. 
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